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Sehr geehrter Herr Bundesminister, \-U...~ ~':..-~ ,,(,(\ 't1
mit Schreiben vom 30. April 2012 an den Präsidenten des Deut
schen Bundestages hatten Sie gebeten, mitzuteilen, welche Posi
tion der Deutsche Bundestag zu den verbliebenen, von GRECO 
als nicht oder nur teilweise umgesetzt bewerteten Empfehlungen 
in Deutschland einnimmt und ob insoweit weitere Umsetzungs
schritte unternommen oder geplant sind. Der Präsident hat den 
Innenausschuss für seinen Zuständigkeitsbereich zur Transpa
renz der Parteienfinanzierung mit einer Stellungnahme beauf
tragt. Auch bin ich gebeten worden, Ihnen unmittelbar von mei
ner Seite zu antworten. 

Der Innenausschuss hat den GRECO-Umsetzungsbericht in seiner 
78. Sitzung am 27. Juni 2012 beraten. Die Übersetzung des Um
setzungsberichts der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) 
hat dabei den Ausschussmitgliedern auf Ausschussdrucksache 
17(4)489 vorgelegen. Die Koalitionsfraktionen haben dargelegt, 
dass sie keinen neuen Sachstand gegenüber den im letzten Jahr 
umfassend erfolgten Beratungen erkennen können, die bereits 
zur übermittelten Stellungnahme der Koalitionsfraktionen vom 
24. Juni 2011 auf Ausschussdrucksache 17(4)285 geführt haben, 
mithin Handlungsbedarf nicht gesehen wird. 

Die Beratungen haben aber auch gezeigt, dass der politische Dis
sens zwischen Koalitions- und Oppositionsfraktionen zu einzel
nen Punkten im Bereich der Parteienfinanzierung fortbestehen. 

Ebenfalls haben diese ergeben, dass die GRECO-Kommission bei 
etlichen ihrer Empfehlungen die Rechtslage in der Bundesrepu
blik Deutschland nicht hinreichend würdigt, so z. B. wenn Wahl
kampfrechenschaftsberichte gefordert werden, nicht berücksich
tigt wird, dass die Wahlkampfkosten in den jährlichen Rechen
schaftsberichten der Parteien aufgeführt werden, oder bei der 
Empfehlung zur Absenkung der 50.000 Euro-Grenze übersehen 
wird, dass Spenden nicht erst ab 50.000 Euro, sondern ab 10.000 
Euro veröffentlicht werden, oder auch dass der Punkt der Direkt
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spenden in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
geregelt ist. 

Ebenso bin ich gebeten worden, Ihnen mitzuteilen, dass die 
Rechtsstellungskommission in ihrer Sitzung am 14. Juni 2012 
den Sachstand zur Kenntnis genommen und nach Aussprache 
festgestellt hat, dass eine über ihre ausführliche Stellungnahme 
vom 12. Mai 2011 hinausgehende Aussage nicht zu treffen sei 
und auch ein weiterer Handlungsbedarf von ihr nicht als gegeben 
angesehen werde. 

Mi eundlichen Grüßen 


